
Mitteilung für den Rat und die Bezirksvertretungen 
 
Forstwirtschaftsplan 2024 
 
Der Landesbetrieb Wald und Holz erstellt für die Forstbetriebsgemeinschaften, die 
einen Bewirtschaftungs- und Beförsterungsvertrag abgeschlossen haben, in der 
Regel alle zehn Jahre das Forsteinrichtungswerk. Externe Fachleute (Forsteinrichter) 
bewerten den gesamten Waldbestand und machen Vorschläge für die künftige 
Bewirtschaftung. Auf dieser Grundlage erstellt der zuständige Förster den jährlichen 
Wirtschaftsplan. 
 
Anbei wird der Forstwirtschaftsplan 2024 zur Kenntnis gegeben. 
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